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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1046/J der 

Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Ing. Harald Thau betreffend Einsatz von PFAS-haltigen 

Feuerlöschern wie folgt: 

Frage 1: Sind derzeit PFAS-haltige Feuerlöscher in Ihrem Ministerium sowie nachgeordneten 

Dienststellen im Einsatz? 

a. Wenn ja, wie viele? (Bitte um Aufgliederung nach Zentralstelle und 

nachgeordneten Dienststellen) 

b. Wenn ja, wo sind diese gelagert / sind sie frei zugänglich? 

c. Wenn ja, wann sollen diese ausgetauscht werden? 

Die Anzahl der PFAS-haltigen Feuerlöscher in der Zentralstelle meines Ressorts lautet nach 

Standorten wie folgt: 

Radetzkystraße (für den gesamten Standort): Laut Auskunft der BIG sind 216 Stück 

vorhanden. Im Anlassfall, wie z. B. bei Defekten o.Ä. werden einzelne PFAS-haltige 

Feuerlöscher gegen PFAS-freie Feuerlöscher ausgetauscht. Ansonsten ist ein Tausch aller 
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PFAS-haltigen Feuerlöscher gegen PFAS-freie Feuerlöscher im Zuge der vertiefenden 

Wartung aller Feuerlöscher im Jahr 2030 geplant. 

Taborstraße (für den Bereich BMASGPK): Es sind 10 Stück vorhanden. Im Anlassfall, wie z. 

B. bei Defekten o.Ä. werden einzelne PFAS-haltige Feuerlöscher gegen PFAS-freie 

Feuerlöscher ausgetauscht.  

Favoritenstraße (für den Bereich BMASGPK): Es sind 18 Stück vorhanden. Im Anlassfall, wie 

z.B. bei Defekten o.Ä. werden einzelne PFAS-haltige Feuerlöscher gegen PFAS-freie 

Feuerlöscher ausgetauscht. 

Stubenring (für den gesamten Standort): Laut Auskunft der Burghauptmannschaft (BHÖ) 

gibt es derzeit 42 Stück. Im Zuge der nächsten Wartung im Jahr 2026 wird beabsichtigt die 

fluorhaltigen Löscher auf fluorfreie Modelle zu tauschen. 

An allen Standorten der Zentralleitung sind gesamt somit 286 Stück. Für alle Standorte gilt, 

dass die Feuerlöscher frei zugänglich sind, um im Brandfall genutzt werden zu können. 

Für den Bereich des Sozialministeriumservice kann festgehalten werden, dass 230 PFAS-

haltige Feuerlöscher vorhanden sind, die sich wie folgt auf die Landesstellen aufteilen (n 

den Landesstellen Burgenland, Oberösterreich und Niederösterreich sind diese nicht 

vorhanden). Die Feuerlöscher sind in den jeweiligen Standorten für die Bediensteten frei 

zugänglich. Im Anlassfall, wie z. B. bei Defekten o.Ä., oder nach Ablauf des Feuerlöschers 

werden einzelne PFAS-haltige Feuerlöscher gegen PFAS-freie Feuerlöscher ausgetauscht. 

• Bundesamt – Landesstelle Wien: 149 Stück 

• Landesstelle Steiermark: 39 Stück 

• Landesstelle Vorarlberg: 3 Stück 

• Landesstelle Salzburg: 7 Stück 

• Landesstelle Tirol: 20 Stück 

• Landesstelle Kärnten: 12 Stück 
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In den Arbeitsinspektoraten befinden sich insgesamt 27 PFAS-haltige Feuerlöscher. 

STANDORT 
ANZAHL DER 

FEUERLÖSCHER 
(PFAS-haltig) 

LAGERUNG AUSTAUSCH 

AI Wien 
West/Ost 

4  
Die Feuerlöscher 
sind frei 
zugänglich. 

Der Austausch erfolgt spätestens 
dann, wenn die Kriterien der 
wiederkehrenden Prüfung gem. 
Bundes-Arbeitsstättenverordnung 
nicht mehr erfüllt sind. 

AI Fichtegasse 
(AI 3, 5, 6, 

BAU) 
10  

Die Feuerlöscher 
sind frei 
zugänglich. 

Der Austausch erfolgt spätestens 
dann, wenn die Kriterien der 
wiederkehrenden Prüfung gem. 
Bundes-Arbeitsstättenverordnung 
nicht mehr erfüllt sind. 

AI NÖ 
Industrieviertel 

(AI 7) 
3  

Die Feuerlöscher 
sind frei 
zugänglich. 

Der Austausch erfolgt spätestens 
dann, wenn die Kriterien der 
wiederkehrenden Prüfung gem. 
Bundes-Arbeitsstättenverordnung 
nicht mehr erfüllt sind. 

AI NÖ Wald- 
und 

Mostviertel (AI 
8) 

2  
Die Feuerlöscher 
sind frei 
zugänglich. 

Der Austausch erfolgt spätestens 
dann, wenn die Kriterien der 
wiederkehrenden Prüfung gem. 
Bundes-Arbeitsstättenverordnung 
nicht mehr erfüllt sind. 

AI 
Oberösterreich 

Ost (AI 9) 
keine vorhanden   

AI Salzburg (AI 
10) 

4  
Die Feuerlöscher 
sind frei 
zugänglich. 

Der Austausch erfolgt spätestens 
dann, wenn die Kriterien der 
wiederkehrenden Prüfung gem. 
Bundes-Arbeitsstättenverordnung 
nicht mehr erfüllt sind. 

AI Steiermark 
(AI 11) 

1  
Die Feuerlöscher 
sind frei 
zugänglich. 

Der Austausch erfolgt spätestens 
dann, wenn die Kriterien der 
wiederkehrenden Prüfung gem. 
Bundes-Arbeitsstättenverordnung 
nicht mehr erfüllt sind. 

Außenstelle 
Leoben  

keine vorhanden   
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STANDORT 
ANZAHL DER 

FEUERLÖSCHER 
(PFAS-haltig) 

LAGERUNG AUSTAUSCH 

AI Kärnten 
(AI 13) 

keine vorhanden   

AI Tirol (AI 14) keine vorhanden   

AI Vorarlberg 
(AI 15) 

keine vorhanden   

AI Burgenland 
(AI 16) 

3  
Die Feuerlöscher 
sind frei 
zugänglich 

Der Austausch erfolgt spätestens 
dann, wenn die Kriterien der 
wiederkehrenden Prüfung gem. 
Bundes-Arbeitsstättenverordnung 
nicht mehr erfüllt sind. 

Außenstelle 
Krems  

keine vorhanden   

AI 
Oberösterreich 

West (AI 18) 
keine vorhanden   

 

Frage 2: Liegen Ihrem Ministerium konkrete Erhebungen über den Bestand PFAS-haltiger 

Feuerlöscher in öffentlichen Einrichtungen vor? 

a. Wenn ja, wann wurden diese durchgeführt? 

b. Wenn ja, welche Ergebnisse wurden dabei dokumentiert? 

c. Wenn ja, welche öffentlichen Einrichtungen sind konkret betroffen? 

(Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen etc.) 

Diese Frage betrifft keinen Gegenstand der Vollziehung meines Ressorts. 

Fragen 3 und 4: 

• Gilt aktuell ein generelles Verbot von PFA-Chemikalien in Österreich?  

a. Wenn ja, seit wann? 

b. Wenn ja, was konkret erfasst dieses Verbot? (Produkte, Verwendungszwecke 

etc.) 
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c. Wenn ja, wer ist/war mit der Umsetzung dieses Verbots befasst? 

d. Wenn ja, aufgrund welcher Datenlage wurde das Verbot erlassen? 

e. Wenn nein, ist ein solches geplant? 

f. Wenn nein, wann und für welchen Anwendungsbereich soll ein solches 

Verbot umgesetzt werden? 

• Welche Umstellungs- oder Entsorgungsprogramme gibt es derzeit für PFA-haltige 

Produkte, wie z.B. Feuerlöscher? 

Es darf auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 1056/J durch den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 

Wasserwirtschaft verwiesen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Korinna Schumann 
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